
in Germanien, Gungarn, und
MtheinMönigl. Majestät kepr̂ sen- 

ration, und Lämmer in Lrain wegen; wird allen in diesem Crb- 
Herzogthum befindlichen Geist-und Weltlichen Herren Stän
den/ Obrigkeiten /  Beamten /  Städt-und Märkten/ Unter
tanen/ und Insassen/ was Standes/ und Würden dieselbe 
immer seynd /  hiemit kund gemacht;

ist bereits aus denen den i8ten December des vorigen 
^  1^58^» Jahrs emumrtm/ dann untern 28ten Juny lauf- 
fenden JahrS nachgefolgten höchsten Bremen männiglich be
kannt: welcher gestalten Jhro Kayserl. König!. Apostol. M a
jestätvermög dem erstern das Landesfürstlich - Taback-Gefäll 
in diesem Herzogtum Lrain denen hiesigen Herren Land Stän
den gegen Abreichung eines jährlichen Bestands-tzuancj pr. 
^0000. si. zu überlassen/ in den ändern aber die Konsumen
ten von der in obangeführts erfteren latent §p̂ o 2 ^ allgemein- 
angetragenen proporrionntcn Abnahme aus den Landschaftli
chen ^i«A8rin in I^ritur'ä eines (ju^nti Schnupf-und Rauchs 
Tabacks anwiederum gegen deme zu entbinden/ allergnädigsi 
geruhet haben /  daß hingegen jeder Konsument zur Erzeugung 
der obig jährlich zu bezahlen seyenden Bestands, 8ummX de
ren 5O0OO. fi. einen von gedachten Herren Ständen überschla
gend mäßigen Geld-Beytrag zur Landschaftlichen C-M ohnweis 
gerlich abzuführen verbunden seyn solle;

Da nun mehrerwehnte Herren Stände nicht allein ge
dachten Anschlag deren gesamten (^oulumenten/ sondern auch 
noch andere zur endlichen Richtigstellung dieses Geschäfts diensame 
nachfolgendeknnAa eingebracht/ man auch ein so anderes zur 
Erleichterung des publici auf das glimpflichste /  und thunlichste 
eingerichtet /  somit die diesfalls unnachbleibliche Nachlebung 
zur Erzeugung des Bestands-(Zuanti unumgänglich erforder
lich zu seyn befunden /  und dahero solche nach ihren ganzen Jnn- 
halt anmit apxrokiret/ und bestätiget haben w ill/ daß nem- 
lichen



?rim d: Allen innlandischen Taback-t^onsumenten/ wel
che zur allgemeinen keluition beytragcn/ zwar in Verfolg des 
angeführten höchsten l^rems von 18^" December 1758. die 
freye Einfuhr zu ihrer eigenen Nothdurft/ keineswegs aber zum 
Wieder-Verkauf-oder Handlung astes inn-und ausländischen 
Rauch-undSchnupf Tabacks ohnentgeltlichen gestattet verbleibe/ 
jedoch aber dieselbe zu Hindanhaltung aller Taback-Einschwärz- 
und Benachtbeiligungcn gegenwärtiger Ständischen Bestands- 
Jnnhabung gehalten/ und verbunden seyn sollen/ oder bey der 
hiesig-Landschaftlichen Taback-OircAion, oder aber bey de
nen im Land haltenden Leg »Städten zu sothaner Einfuhr mit 
Vorläuffiger Anzeigung der (^uancität /  und (Zuaütät deren 
Taback-Gattungen einen Paß ( welcher obnentgeltlich zu erfol
gen ist) zur behörigen Legitimation so gewis zu nehmen /  als 
im widrigen aller Taback /  der ohne Paß eingeführet wird /  oder 
aber dessen (E n titä t den ertheilten Paß übersteiget/ ohne min
dester Nachsicht als Oomrab-mä Hinweggenohmen werden wur
de ; jedoch limitiret man dieses Gesatz jedem bierländigen Bau- 
ren-Oonsumenten dahin/ daß selber/ wann er in Kroaten ver
reiset/ und daselbst sich mit Taback zu seiner eigenen Nothdurft 
versehen wiel/ sechs Pfund /  auch ohne Landschaftlichen Paß/ 
jedoch nicht mehrer/ auch des Jahrs nur einmahl/ und daß er 
sich ein contribwrender (Konsument zu seyn /  mit Herrschaftli
c h e n  Z e u g n u ß  I c Z U i m i r e /  gegm alleiniger Bezahlung der Lan-
cal-Mauth einsühren könne.

Haben sich generaliter alle innländische Ta
back 1>assicrmten nicht allein ebenfalls unter obiger Straffe mit 
Landschaftlichen Pässen zu versehen /  sondern auch ( da sie bey 
diesem Handel/ und Wandel wiederum ihren guten Nutzen ha- - 
den) aller Billigkeit gemäß zum Behuf des allgemeinen Mitten
den statt all weiterer mit denen Herren Ständen wegen dem Ta
back-Handel/ und Wandel zu pflegen/ vorhin vorgeschriebene 
Einverstandnuß die hiemit fest-stellende geringe Gebühr von je
dem Pfund inländischen B lat - - - z kr.

Von äccco Schnupf - Taback - - 4 kr.
Von jeden Pfund ausländischen aber/ als 

von allen Spanischen Taback in bleyernen Büchsen i  fl. zo kr. 
Don sogenannten Holändischen 8p3gnl - i s t . -  - 
8ol» ä'kspagne in bleyern/ oder anderen 

Büchsen - § s - - zc> kr.

Spas



Spanischen k^pp^e - Taback in bleyer- 
rien /  oder anderen Büchsen - s l  fl. s 4

Ganz/ und geriebenen ttappee  ̂la Vio- 
lete üe 8tr-t8bourL, oder Leipzig . - - 4  ̂ kr.

Hungarischer kappte in Stangen oder
gerieben - . - - - Zo kr.

Ganz /  und geriebenen 8t. Omer, L  8t.
Vincent 6e Ounkei ^ne, A 8. Dominique s I  fl. - - 

Ganz Violet-kuppöe Hamburg. tLb ri^  - - 42 kt̂
Fein geflossenen Uretil - - r fl. - -
Ordinari Lrctii - - - - zo Er.
Görtzer - - - - 12 kr.
HamburgeroderOeflerreicherk'̂ rique - s 6 kr.

nicht zwar als eine M auth/ sondern als ein clepen6enter von 
dem Taback - Handel herrührende Belegungs-Gebühr gleich bey 
Abnahm deS Pafleö baar zu erlegen; dahingegen seynd dieselbe 
vollkommentlich versicheret/ daß sie ohn all weiterer Bezahlung 
den fteyen Handel/ und Verkauf mit dem sogeflaltig-reluirten 
Taback zu gemessen haben; Und da Ihro Kayserl. Königl. Apo
stolische Majestät dieses Ueneticium deS Handel/ und Wandel 
mit dem Taback vorzüglichen/ und billig denen hierzu in ttciui- 
rione wncnri irenden hierländigen Jnnsirssen/undUnterthanett 
zukommen zu lassen gerechtest gemeiner seynd; So wird hiemit 
sestgestellet/ daß zwar

Auch ausländische Taback-Vr-Mcanten hiemit 
in diesem Land handlen können /  jedoch verbunden seyen/gleich
falls zu diesem Ende bey Vermeidung der Oonwcation deS Ta
back-GuthS derley Landschaftliche Pässe anzusuchen/ und so
dann bey deren Uberkommung gleich dreymahl so viel von jeden 
Pfund innländisch-und ausländlschen Taback/ als denen inn- 
ländischen VrrlMcLnten ln obigen 2̂ 6 vorgeschrieben wor
den ist/ baar zu bezahlen.

tzuartd: Seynd von ein so anderen Partheyen obgH 
dacht überkommende Pässe auf der hin /  und her betrettenden 
Oonün Mauth (als weshalben Sie Stände sich mit der Kay
serl. König!. ^imüerml-ö-mco-OeputLtion in Arain niederge- 
setzten Gefällen-^ciminiüration einzuverflehen haben) zu cie- 
Politiken/ zu Numeriken das Taback-(Quantum, und dessen 
Gattungen genau anzumerken/auch denen besorglichen bevorurtheis 
lungen bevorzukommen/ sothane Pässe nur auf eine gewisse Zeit

A 2 aus-



Äuszustellen /  nach Berstreichung derselben aber für ungültig 
anzusehen/ somit der spater einlieferende Taback als ein Ton. 
trabanä abzulegen. Was hingegen

l^m ntd: Das durch das Land tranlitirende Taback« 
Guth betrist/  so hat zwar selbes der hiesigen Landschaft nichts 
zu entrichten/ es ist jedoch Hierwegen bey dessen Einfuhr inArain 
von dem Eigenthümer /  oder Lieferanten desselben zu mehrerer 
Sicherheit und Abwendung aller Einschwärzung der allgemeinen 
guten Ordnung gemäß ein zulängliches Oepolitum in Geld/ 
oder in annehmlicher Tamion bey der Landschaftlichen Taback- 
vireÄion ohnweigerlich zu erlegen/ dieses aber sodann bey er
folgender Legitimation, daß der ^uXliionirte Taback ausser 
Landes verführet /  und darinnen nicht conlumiret worden seye/ 
ohne mindesten Aufenthalt/ oder Unkösten daselbst wiederumen 
zu erheben/ und zuruck zu empfangen; Und nachdeme

8extd: Jhro Kayserl. Königl. Apostol. Majestät denen 
Herren Ständen in mehr erholten katent von i8den December 
1758. nicht allein die Errichtung eines Haupt-Taback. Xäaga- 
Lins/ sondern auch noch anderer derley Leg. Städten anforde. 
rist gnädigst zugestanden haben/ von denenselben auch zur Er
leichterung sammentlicher Konsumenten ein solches Landschaft
liches Haupt-klaALLin, und zu diesem Ende eine fadri^ue be
reits wörtlichen errichtet worden/andurch aber bekannter -mas- 
sendie vorige Taback-Preise um ein nahmhaftes herabgefallen 
feynd/ somit die Billigkeit/ und vorzügliche Gerechtsame deren 
Ständen erfordert/allen dieser Ständischen kabri^ue,und reipe- 
«IjvL x^agan'n schädlichen Nachtheil hindann zu halten; als- 
rverden die etwa von krivari8 zum weiteren Verkauf des Ta- 
backs zu errichten vorhabende /  oder allschon errichtete ordentli
che Taback-kakn^uen ( obschon jedermänniglich vor sich/ und 
seinen eigenen Tonlumo den Taback zu manipuüren /  und zu 
kabriciren ungehindert berechtiget ist) nur gegen deme geduldet/ 
und zugestanden /  daß hingegen ein jedwederer solcher Taback- 
kabricant sich nebst Bezahlung der aä ?unäbum 2<ium vorge
schriebenen Gebühr wegen der Erlaubnuß des freyen Taback 
takricirens/ und mit denen Herren Ständen sowohl 6e pr-Xte- 
rito , als in futurum so gewis einverstehen solle/ als widrigen 
Falls sie Stände hiemit berechtiget werden/ eine solche parcicu- 
kr-kabriyue abzustellen /  und allenfalls das vorräthige käate. 
rjsle abzunehmen; Und gleWvie

Lepti-



Weltlicher Utand.
Grafen /  Freyherrn /  Landleuthe /  und Reichs- 

Rittere die lui ^ur,8 seynd - -
Die Oamn, adeliche Wittiben/ und Fräulen/ 

die sui 1uri8 seynd s - s

^obilitirte/ 8ecretarjj, Oo6kore8 ^uriz, L  X4e-
ciieinL, Buchhalter/ krcAiürarore8, Lxpe- 
äitorcs, ?rorüocollisten/ (^onei îlieN /  ober-

B

kr.

8ep6md: Und schlüßlichen die Bauern, Konsumenten 
für dieses Jahr bereits jeder mit 45. kr. beleget worden /  also 
erheischet auch die Nothwendigkeit auf die Veranschlagung aller 
im Land befindlichen Persohnen Geist-und Weltlichen Standes/ 
welche sich des Tabacks gebrauchen /  und die zeitliche Einbrin
gung des diesfalls für heuriges 17^9^ Jahr auf jedwederen 
insonderheit ausfallenden Beytrags - fürzudencken;
Es wird dahero hiemit weiters ttrrcuirct /  daß nach folgender 
Ausmessung all - und jede (^oniumenten zu gegenwärtiger Ta- 
back-kcluüion ohnnachbleiblich zu concnrriren haben; als:

Geistlicher Wand.
Bischöjse /  Abbte /  Prälaten /  und Pröbste/ 

jeder s - - -

Abbtißinnen /  und Priorinnen - s

Dec^ni Oayitulorum, ErZ'Priester/ Oanoni- 
ci, die keine ^VÄtiers/ oder nicht von R it
ter-Stand seynd/ icem KeÄores s

Pfarrer /  gut gestiftete Leneüciati , ?riore8,
Lc k(ê eute8 - s - -

Kapläne /  schwächere Kenesiciati, S tift - und 
andere Ordens - Geistliche/ die Kapuciner/ 
und Franctscaner ausgenommen /  Pfarrer /
VicLrii, und alle übrige weltliche Geistliche/ 
sie mögen in einem Ottieio stehen/oder nicht -

Kloster-Frauen - - - -

fl.
4
2

fl.
4

I 5r

kr.

und



und andere höhere Beamte/ Herrschafts-^ä- 
milMrLtore8, OoncroIeur8 , Bestand-Jn- 
habere/ Wechsler/ wie auch die in w irkli
chen Diensten nicht stehende KäiIitcn--0Kcit:r8 - 

Deren Weiber - - - -

Postmeister/ besser besoldete Verwalter /  und Ein
nehmers - - - -

Deren Weiber - - - -

 ̂ Alle übrige mindere OMeianten bey denen vicA. 
Serien /  und Aemtern/ schwächere Verwalter/ 
Kästner /  und andere Herrschaftliche Beam
te / und Officlei-8, auch all-jene Partheyen/ 
Welche von eigenen Mitteln leben /  und in kei
ner kubric begrieffen seynd. - ,

Deren Weiber - - - -

Die k'^oren/Schulmeister/Organisten/ dsn- 
Wrc8, in denen Städten /  und Freykünsts 
ler/ ebenfalls - - -

Deren Weiber - - - -

Herrschaftliche procur-Ltoi-68, und andere Schrei
ber/ Laaden- Bediente/ Aanzley-Gehülse/ 
Einspänniger /  Bothen/ Schranken Wiehere/ 
PrückenAufsehere/ Kirchen-Bediente/ und 
Schulmeister auf dem Land - .

Deren Weiber - - - s

Livree-und Haus-Bediente /  auch all-übrige 
Städtisch-gekleidete/ welche in anderen ku- 
drj^uen nicht enthalten - s - 

Die Weiber nichts

u rge r»Wtand.
Die ^ln^ttrats-Persohnen zu Laybach - 
Deren Weiber - - -

Die übrige Burger zu Laybach /  Krainburg /  
Laack/ und Neustädtl - -

Deren Weiber - -

fl. kr.
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Die Burgers-Leuth in denen übrig kleinen Städt
fl. kr

und Märkten s 5r
25
5 l
40
45

Deren Weiber - - *
Die Handwerks-Gesellen zu Laybach - 
In  denen übrigen Städten s - 
Die gemeine Jnnwohner - s

Wornach sich also alle des Tabacks sich bedienende Konsu
menten/ ^r«ilicrmren/ und fabricimten gehorsamst zu achten/ 
somit das sie betreffende Taback-^ciuitions-^ontm^ent binnen 
denen nächsten vier Wochen K ckuo dieser ^ub!jcution in die all
hiesige Landschaften baar abzuführen/ auch sonsten je-
dermännrglich sich nach obgebörten Zielsätzigen Vorschriften /  in 
soweit es jeden betrist/ so gewiß zu richten hat/ als im widrigen 
wider die morose/ und Ubertrettere mit denen kxccmious-und 
anderen Zwangs-Mitteln odrie Nachsicht fürgegangen /  und 
von dieser Kayserl. Königl. ttcpr^eu^tion, und Lammer denen 
Herren Ständen Hierinnfalls all-nöthige H sMenr geleistet wer
den wurde. Laybach den i2ten November 1759.

von Herberftein.

Lx Lonlilio LLesareo-I^eZiL
KeprXlentatiom's 6c O m er«  
Oucatüs LÄrnioliL.
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